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Wichtige Änderungen im ADR 2011 

Mit 1. Jänner 2011 treten Änderungen des Europäischen Übereinkommens über die inter-nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in Kraft. Die allgemeinen Übergangsfristen gestatten bis zum 30. Juni 2011 die Anwendung des noch bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Rechts (ADR 2009). 

Unterweisungspflicht 

Für Personen, die an der Beförderung beteiligt sind, hat eine arbeitsplatzbezogene

Unterweisung vor der Übernahme betrieblicher Pflichten zu erfolgen. Aufgaben, für die eine Unterweisung noch nicht stattgefunden hat, dürfen nur unter der direkten Aufsicht einer bereits unterwiesenen Person wahrgenommen werden.

Verantwortlichkeiten 

Mit dem Entlader wurde ein neuer Pflichtenträger ins ADR aufgenommen.

Verantwortlichkeiten: Sichere, ordnungsgemäße Entladung, insbesondere Kontrolle von

Dokumentation, Kennzeichnung, Ladung und Beförderungsmittel während des gesamten

Entladevorgangs sowie das Entfernen der Kennzeichnungen. Falls der Entlader seine Aufgaben an Dienstleister überträgt, bleibt die vorschriftsmäßige Verrichtung in dessen Verantwortungs-Bereich.

In begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter (LQ) 

Die Vorschriften des Kapitels 3.4 wurden insgesamt neu strukturiert. 3.4.1 listet jetzt sämtliche

Vorschriften auf, die bei der Beförderung von LQ-Sendungen einzuhalten sind. Insgesamt sind für die Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen deutlich mehr Vorschriften einzuhalten als bisher, insbesondere des Kapitels 7.5 (Be-, Entladung, Handhabung).

Die Kennzeichnung von Verpackungen und Beförderungseinheiten beim Transport gefährlicher

Güter in begrenzten Mengen (LQ) wurde erneut geändert. Versandstücke, deren Inhalte

die Kriterien zur Beförderung in begrenzten Mengen erfüllen sind zukünftig mit folgendem Kennzeichen (100 x 100 mm) zu versehen:
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Hinweispflicht 

Die Einführung eines schriftlichen Hinweises an den Beförderer / an den Fahrer sieht das

ADR 2011 bei LQ-Sendungen nicht vor. Der Absender wird aber verpflichtet, den Beförderer

vor der Beförderung in nachweisbarer Form über die Bruttomasse der LQ-Sendungen zu

informieren. Wie dies praktisch zu geschehen hat, ist noch offen und wird vermutlich erst im

Wege der nationalen Auslegung im GGBG geklärt werden können. 

Kennzeichnung von Beförderungseinheiten 

Beförderungseinheiten mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über zwölf Tonnen müssen,

sofern LQ-Sendungen in einer Bruttogesamtmasse von acht Tonnen oder mehr geladen

sind, ebenfalls mit diesen Kennzeichen in Form von Großzetteln (250 x 250 mm) versehen

sein (vorne und hinten), sofern nicht orangefarbene Warntafeln auf bereits geladene

gefährliche Güter hinweisen. Dieselben Kennzeichen sind auch an allen vier Seiten von Containern anzubringen, sofern die LQ-Sendungen acht Tonnen übersteigt und am Container nicht

durch Großzettel bereits auf gefährliches Gut als Ladung hingewiesen wird.

Im Rahmen einer Übergangsfrist (1.6.1.20) müssen die neuen Vorschriften des Kapitels

3.4 aber erst ab 1. Juli 2015 angewendet werden. Für die Kennzeichnung von Beförderungs-Einheiten und Containern (soweit die mengenmäßigen Voraussetzungen überhaupt

gegeben sind) bedeutet dies: Ab dem 1. Januar 2011 besteht die Wahl, bereits das neue

Kennzeichen anzubringen oder das seit dem 1. Januar 2009 vorgeschriebene Kennzeichen

LTD QTY 
Letzteres hat allerdings bislang kaum praktische Bedeutung erlangt, da das ADR 2009 hierfür

ebenfalls eine Übergangsfrist vorgesehen hat, und zwar bis zum 1. Januar 2011. Insofern

erscheint es für Unternehmen, die bislang noch gänzlich auf eine Kennzeichnung bei

LQ-Beförderungen verzichtet haben, sinnvoller, ab dem 2011 die neue Rautenkennzeichnung

einzusetzen, um nicht 2015 wieder umrüsten zu müssen. 

Schriftliche Weisungen / Schutzausrüstung 

Die ADR-Staaten sind verpflichtet, die erst kürzlich auf der Homepage der UN ECE in allen

Sprachen hinterlegten schriftlichen Weisungen zum 1. Jänner 2011 anzupassen. Beförderer

müssen die Unfallmerkblätter in allen Fahrzeugen bis spätestens 1. Juli 2011 ersetzen.

Aufbewahrung von Informationen über die Beförderung gefährlicher Güter 

Absender und Beförderer müssen eine Kopie des Beförderungspapiers für gefährliche Güter

und der im ADR festgelegten zusätzlichen Informationen und Dokumentation für einen Mindestzeitraum von drei Monaten aufbewahren. Bei elektronischer Speicherung muss die Möglichkeit eines Ausdrucks sichergestellt sein. 
Eintragung der Umweltgefahr ins Beförderungspapier

Wenn ein Stoff der Klassen 1 bis 9 den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entspricht, muss im Beförderungspapier der zusätzliche Ausdruck „UMWELTGEFÄHRDEND“ angegeben sein.

Für Beförderungen in einer Transportkette die eine Seebeförderung einschließt, ist anstelle der Angabe „UMWELGEFÄHRDEND“ die Angabe „MEERESSCHADSTOFF“ zugelassen. 

Eintragung der Klassifizierungsbescheinigung für Feuerwerkskörper

Bei der Beförderung von Feuerwerkskörpern der Nummern UN 0333, UN 0334, UN 0335 und UN 0336 ist im Beförderungspapier zu vermerken:

„KLASSIFIZIERUNG VON FEUERWERKSKÖRPERN DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE VON XX MIT DER REFERENZ XX/YY/ZZZ BESTÄTIGT“

Eintragung für Abfälle im Beförderungspapier

Wenn Abfälle (ausgenommen radioaktive Abfälle), die gefährliche Güter enthalten, befördert werden, ist der offiziellen Benennung für die Beförderung der Ausdruck „ABFALL“ voranzustellen.
Beispiel:

UN 1230 „ABFALL; METHANOL; 3(6.1), II, (D/E)“

UN 1993 „ABFALL; ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF; N.A.G (Toulene),3, II, (D/E)

Sondervorschriften für begaste Einheiten  (CTU) der UN 3359

Begaste Güterbeförderungseinheiten (CTU [UN 3359]),  die keine anderen gefährlichen Güter enthalten und liegen mit Ausnahme der Bestimmungen in Abschnitt 5.5, keinen weiteren Vorschriften des ADR. 

° Für die Beförderung von Gütern unter Begasung dürfen nur Güterbeförderungseinheiten verwendet werden, die so verschlossen werden können, dass das Entweichen von Gas auf ein Minimum reduziert wird.

° Die mit der Handhabung von begasten Einheiten befassten Personen müssen entsprechend ihren Pflichten unterwiesen sein.

° Eine begaste Einheit (CTU) muss an jedem Zugang mit einer von Personen, welche die Güterbeförderungseinheit (CTU) öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stellen mit einem Warnkennzeichen gemäß Absatz 5.5.2.3.2 ADR versehen sein.

Diese Warnkennzeichnung muss so lange auf der Güterbeförderungseinheit verbleiben bis folgende Vorschriften erfüllt sind:

i) die begaste Einheit wurde belüftet, um schädliche Konzentrationen des Begasungsmittels abzubauen, und

ii) die begasten Güter oder Werkstoffe  wurden entladen.   

Warnkennzeichen muss rechteckig, mindestens 30cm breit und mindestens 25cm hoch sein. Die Aufschrift muss schwarz auf weißem Grund sein und die Buchstabenhöhe mindestens 25mm betragen.
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Wenn begaste Einheiten entweder durch öffnen der Türe oder durch mechanische Belüftung nach der Begasung vollständig belüftet wurden, muss das Datum der Belüftung auf dem Warnkennzeichen eingetragen werden.

Wenn die begaste Einheit belüftet und entladen wurde, muss das Warnkennzeichen für die Begasung entfernt werden.

Dokumente im Zusammenhang mit der Beförderung von Güterbeförderungseinheiten (CTU), die begast und vor der Beförderung nicht vollständig belüftet wurden, müssen folgende Angaben enthalten:

· „UN 3359, BEGASTE GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEIT (CTU), 9“

· Das Datum und den Zeitpunkt der Begasung, und

· Typ und Menge des verwendeten Begasungsmittels.

Die Dokumente können formlos sein, vorausgesetzt, sie enthalten die in Absatz 5.5.2.4.1 ADR vorgeschriebenen Angaben. Diese Angaben müssen leicht erkennbar, lesbar und dauerhaft sein.

Die Angaben sind in einer amtlichen Sprache des Versenderlandes zu verfassen und wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in einer dieser Sprachen zu verfassen.

Feuerlöschgeräte

Die tragbaren Feuerlöschgeräte müssen für die Verwendung auf einem Fahrzeug geeignet sein und die entsprechenden Anforderungen der Norm EN 3 „Tragbare Feuerlöscher Teil 7“ 

(EN 3-7:2004 und A1:2007) erfüllen.  

Bescheinigung der Fahrzeugführerschulung
Die Gestaltung der Bescheinigung muss dem Muster in Absatz 8.2.2.8.5 entsprechen. Ihre Abmessungen müssen der Norm ISO 7810:2003 ID-1 (Scheckkartenformat) entsprechen und sie muss aus Kunststoff hergestellt sein.
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Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen

Versandstücke mit umweltgefährdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, küssen dauerhaft mit dem in Absatz 5.2.1.8.3 abgebildeten Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe gekennzeichnet sein. 
                                                                                                   [image: image7.jpg]



Ausgenommen Einzelverpackungen und zusammengesetzte Verpackungen, sofern diese Einzelverpackungen oder die Innenverpackungen dieser zusammengesetzten Verpackungen

· für flüssige Stoffe eine Menge von höchstens 5 Liter haben, oder

· für feste Stoffe eine Nettomasse von höchstens 5 Kilogramm haben.
Wenn nach den Vorschriften des Abschnitt 5.3.1 das Anbringen eines Großzettels (Placards) vorgeschrieben ist, müssen die Container, ortsbeweglichen Tanks, Tanks, MEGC, die diese Stoffe befördern, mit dem in Absatz 5.2.1.8.3 ADR abgebildeten Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe, gekennzeichnet sein.
Für das Kennzeichen sind die Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 für Großzettel (Placards) entsprechend anzuwenden.

Diese Übersicht stellt lediglich einen Auszug der wichtigsten ADR-Änderungen dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung
G. Niederleitner
